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Marine und Schiffahrt.

Zur Ausführung des Gesetzes, betreffend die Gebühren für die Benutzung des Kaiser Wilhelm-Kanals
vom 20. Juni 1899 (Reichs-Gesetzbl. S. 315), ist von dem Kaiserlichen Kanalamt in Kiel die in der
Beilage abgedruckte Anweisung vom 7. März 1900 erlassen.

Den bis

2. Kon sulat Wesen.

Entlassung aus dem Reichsdienst ertheilt worden.
herigen Kaiserlichen Vize-Konsul in Iloilo (Philippinen), E. Streiff, ist auf seinen Anirag die


